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Fraktionsantrag 
 
Fraktion SPD 
Fraktion CDU  

 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 5 / 0 1 8 1  
 
 
 

24.02.2026 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Kultur, Sport, Bildung und 
Wissenschaft 

beschließend 26.02.2026  

 
 
Betreff: Beratende Mitglieder für die Jurys Projektfonds Interkultur Ruhr und Time to 

Breathe 
 
 
Beschlussvorschlag
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft beschließt, dass aus den Reihen 
der Mitglieder des Kulturausschusses je zwei Vertreter als beratende Mitglieder in die Jury 
für die Projektförderung Interkultur Ruhr und die Jury für die Fellowships Time to Breathe 
entsendet werden. 
 
Begründung: 
 
Im Jahr 2024 haben das Land NRW und der Regionalverband Ruhr die 
Nachhaltigkeitsvereinbarung der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 durch die 
Regionale Kulturstrategie Ruhr ersetzt und sich gemeinsam, erst einmal bis 2030 zur 
Förderung der Kultur in der Region Ruhr bekannt. 
 
Unter anderem wird das Förderprogramm Interkultur Ruhr gestärkt: Um das friedliche und 
respektvolle Zusammenleben in einer immer diverser werdenden Gesellschaft zu fördern, 
wird das Förderprogramm ausgebaut und um Stipendien ergänzt. Die Netzwerkarbeit 
bleibt wesentlicher Bestandteil des Projektes. Die Sichtbarkeit des Projektes soll durch ein 
Festivalformat, das in Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren der Region entwickelt 
wird, ausgebaut werden. 
 
Der Bereich Interkultur Ruhr wird in der Regionalen Kulturstrategie Ruhr somit deutlich 
gestärkt und aufgewertet.  
 
Die Projektförderung Interkultur Ruhr und auch das Stipendienprogramm Time To Breathe 
Fellowships sind wesentlicher Bestandteil von Interkultur Ruhr. 
 
 
 

https://interkultur.ruhr/
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Die Auswahl der zu fördernden Personen und Projekte in den beiden Bereichen wird jeweils 
von einer Fachjury vorgenommen. Das Land wird in den Jurysitzungen beratend vertreten 
sein und auch der Regionalverband Ruhr will beratend an den Sitzungen teilnehmen.  
 
Für den Regionalverband Ruhr sollen dafür Politikerinnen oder Politiker aus dem 
zuständigen Fachausschuss Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft teilnehmen. Es sollen 
für die Jury Time To Breathe Fellowships 2 Personen gewählt werden und für die Jury der 
Projektförderung Interkultur Ruhr sollen ebenfalls 2 Personen gewählt werden. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Bischoff, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 
  

 
gez. Martina Schmück-Glock  gez. Bodo Klimpel 
Fraktionsvorsitzende SPD    Fraktionsvorsitzender CDU 


